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der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hagen Reinhold, Frank Sitta,
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/24693 –

Erstzugriffsrecht der Kommunen gegenüber der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) betreut und verwaltet die 
Grundstücke des Bundes. Sie ist dabei angehalten, für Bundesaufgaben nicht 
mehr benötigte oder nicht nutzbare Grundstücke marktwirtschaftlich bzw. ent-
sprechend der Verbilligungsrichtlinie zu veräußern (https://www.bundesimmo
bilien.de/7948394/erstzugriff-und-verbilligung). Dabei wird u. a. zum Zwecke 
der verstärkten Wohnraumschaffung den Kommunen ein Erstzugriffsrecht und 
nachträglich eine verbilligte Kaufoption eingeräumt. Die im Jahr 2018 einge-
räumte verbilligte Kaufoption soll dabei vorwiegend den sozialen Wohnungs-
bau vorantreiben. Zwar bestehen nach Ansicht der Fragesteller gegenüber der 
Einschätzung, der soziale Wohnungsbau sei als Instrument zur Lösung der 
Wohnungskrise in Deutschland geeignet, massive Zweifel, dennoch ist die 
Verwendung der BImA-Grundstücke vorwiegend für die Wohnraumschaffung 
richtig (vgl. Bundestagsdrucksache 19/2450). Nach Aussage der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 
19/20286 verwaltet die BImA darüber hinaus einen großen Bestand an Grund-
stücken, die wiederum nicht für den Wohnungsbau geeignet sind. Grundstücke 
sowohl für den Wohnungsbau wie auch für gewerbliche und kulturelle Nut-
zung können jedoch nur verwertet werden, wenn die BImA ihrem Auftrag der 
Verwertung auch nachkommen kann und nicht daran gehindert wird, bzw. in-
dem Veräußerungsprozesse langfristig in einer Schwebe zwischen BImA und 
Kommunen hängen bleiben. Durch den Beschluss des Haushaltsausschusses 
„Veräußerung von Konversionsliegenschaften durch die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben“ (Ausschussdrucksache 17(8)4356) wird zumindest das 
Erstzugriffsrecht der Kommunen für Konversionsflächen geregelt und im 
Haushaltsgesetz 2018 auf alle entbehrlichen Flächen ausgeweitet. Im Be-
schluss des Haushaltsauschusses wird dabei festgelegt, dass das Erstzugriffs-
recht verfällt, wenn nach dem Ablauf einer festzulegenden Frist, die Verkaufs-
verhandlungen nicht abgeschlossen sind (vgl. Nummer 3). Aus den vorliegen-
den Dokumenten ergeben sich aus Sicht der Fragesteller dabei noch weitere 
Fragen bezüglich der kommunalen Möglichkeiten des Erstzugriffs.
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1. Worin unterscheidet sich nach Einschätzung der Bundesregierung das 
Erstzugriffsrecht der Kommunen auf Flächen der BImA zum Vorkaufs-
recht nach § 24 des Baugesetzbuchs (BauGB) gemessen an Fristen und 
Möglichkeiten der Kommunen?

Das gemeindliche Vorkaufsrecht nach § 24 des Baugesetzbuches (BauGB) ist 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht, welches einen wirksamen Kaufvertrag (Ver-
kaufsfall) voraussetzt. Es besteht nur für Grundstücke in Vorkaufsrechtsgebie-
ten nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 BauGB. Die Ausübung des gemeindli-
chen Vorkaufsrechtes unterliegt einer Reihe von rechtlichen Einschränkungen. 
Unter anderem muss die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Wohl der All-
gemeinheit gerechtfertigt sein (§ 24 Absatz 3 BauGB). Beim Kauf von Rechten 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz sowie von Erbbaurechten ist das ge-
meindliche Vorkaufsrecht ausgeschlossen (§ 24 Absatz 2 BauGB). Besteht ein 
Vorkaufsrecht nicht oder wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag 
eines Beteiligten darüber unverzüglich ein Zeugnis auszustellen (§ 28 Absatz 1 
Satz 3 BauGB). Dieses Negativattest gilt als Verzicht auf die Ausübung des 
Vorkaufsrechts. Das Vorkaufsrecht kann nach aktueller Rechtslage grundsätz-
lich nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags ausgeübt wer-
den (§ 28 Absatz 2 Satz 1 BauGB). Die Frist verlängert sich um zwei Monate, 
wenn zugunsten des Käufers die Abwendungsfrist gemäß § 27 Absatz 1 Satz 3 
BauGB verlängert wird.
Im Gegensatz hierzu basiert die Erstzugriffsoption auf einem Beschluss des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages vom 21. März 2012, wonach 
zugelassen wurde, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die 
für Bundeszwecke entbehrlichen Grundstücke aktiv den Gebietskörperschaften 
zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert (ohne Bieterverfahren) zum Kauf 
anbietet. Da der freie Immobilienmarkt hiernach ausgeschlossen ist, besitzt die 
Kommune dadurch eine privilegierte Käuferstellung und im Hinblick auf die 
geforderte Zweckerklärung auch ein wirksames Instrument zur städtebaulichen 
Entwicklung der Liegenschaft und insbesondere zur Realisierung konkreter 
kommunaler Vorhaben.
Die nähere Konkretisierung und Ausgestaltung des Erstzugriffs vor allem auch 
zu gegebenen Fristen ist in der vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages am 26. September 2018 gebilligten „Richtlinie der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) zur verbilligten Abgabe von Grundstücken 
(VerbR 2018)“ geregelt. Diese ist unter www.bundesimmobilien.de öffentlich 
zugänglich.

2. Nach welchen Kriterien werden die im Beschluss des Haushaltsausschus-
ses vermerkten – nach den Verkaufsgrundsätzen der BImA „angemesse-
nen“ – Fristen bestimmt?

Nach der VerbR 2018 ist hinsichtlich der Fristen nach den jeweiligen Verfah-
rensschritten für die Erklärung zur Ausübung des Erstzugriffs und für den Ab-
schluss des Grundstückskaufvertrages zu unterscheiden. Alle genannten Fristen 
sind Regelfristen, die im Einzelfall situationsgerecht entsprechend angepasst 
(verlängert oder verkürzt) werden können. Von den Kommunen wird im ersten 
Schritt eine Erklärung erwartet, dass der Erwerb einer konkreten Liegenschaft 
zur Erfüllung einer kommunalen Aufgabe dient (Zweckerklärung). Im weiteren 
Verfahren muss dann ein verbindliches Nutzungskonzept (als Vorstufe zur Bau-
leitplanung) erstellt werden, das die Grundlage für die Verkehrswertermittlung 
und die anschließenden Kaufpreisverhandlungen bildet.
Die jeweiligen Fristen und deren Angemessenheit werden einerseits aus den 
Erfahrungswerten der langjährigen engen und partnerschaftlichen Zusammen-
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arbeit der BImA mit den Kommunen entwickelt. Andererseits sind die indivi-
duellen Fallgestaltungen und – insbesondere bei großflächigen Konversionslie-
genschaften – daraus resultierende Besonderheiten auf kommunaler Seite zum 
Beispiel bei der politischen Meinungsbildung zu berücksichtigen. Die maßgeb-
lichen Kriterien ergeben sich aus dem erforderlichen Zeitaufwand für die Ent-
wicklung städtebaulicher Zielvorstellungen und die Erstellung eines Nutzungs-
konzeptes (z. B. Machbarkeitsstudien, städtebauliche Ideenwettbewerbe, Bür-
gerbeteiligungen), dem Zeitaufwand für die Verkehrswertermittlung und die an-
schließenden Kaufpreisverhandlungen. Das gesamte Verfahren soll einen Zeit-
raum von regelmäßig zwei Jahren nicht überschreiten. Soweit die Kommune 
tragfähige und nachvollziehbare Gründe für eine notwendige Fristverlängerung 
vorträgt, wird in der Regel ein entsprechender Zeithorizont gemeinsam abge-
stimmt. Wegen der kommunalen Planungshoheit ist insbesondere beim Verkauf 
von großflächigen Konversionsliegenschaften eine vertrauensvolle Kooperation 
mit den Kommunen unter Berücksichtigung kommunaler Interessen unabding-
bare Voraussetzung für die erfolgreiche zivile Umnutzung und Verwertung der 
Liegenschaft.

3. Wie viele Grundstücke werden derzeit als entbehrlich angesehen, wie vie-
le Grundstücke befinden sich derzeit im freien Verkauf, und bei wie vielen 
Flächen, die die BImA veräußern möchte, laufen derzeit Erstzugriffsrecht-
verhandlungen mit Kommunen oder entsprechenden berechtigten Akteu-
ren (bitte nach für den Wohnungsbau geeignet bzw. ungeeignet unterschei-
den)?

a) Mit welchen Kommunen bzw. Akteuren wird über welche Grundstü-
cke verhandelt?

b) Wann war der Beginn der Verhandlungen, welche Fristen sind gege-
ben, und wann werden die Verhandlungen voraussichtlich abgeschlos-
sen sein bzw. abgebrochen?

c) Was sind die vorgelegten Zweckerklärungen der interessierten Kom-
munen bzw. Akteure?

Die Fragen 3 bis 3c werden gemeinsam beantwortet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen der BImA können ungefähr 5.000 Liegenschaf-
ten perspektivisch als entbehrlich bezeichnet werden. Dabei ist grundsätzlich zu 
berücksichtigen, dass die Liegenschaften der BImA in erster Linie der Deckung 
des Liegenschaftsbedarfs des Bundes (beispielsweise Bundespolizei, Zoll, Bun-
deswehr) dienen. Darüber hinaus unterliegen das gesamte Portfolio der BImA 
und die jährliche Verkaufsplanung einem fortlaufenden Anpassungsprozess. 
Beispielhaft zu nennen sind gestiegene Anforderungen des Naturschutzes (wie 
Flächenkulisse für das Nationale Naturerbe, Flächen für europäische Flora-
Fauna-Habitat-Gebiete, für naturschutz-rechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen des Bundes), des Wohnungs-
baus für Bundesbedienstete im Rahmen der Wohnraumoffensive der Bundes-
regierung, der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden und aktu-
ell für die Einrichtung von Corona-Impfzentren.
Die BImA verhandelt derzeit aktiv mit Kommunen/Gebietskörperschaften über 
348 entbehrliche Grundstücke. Weitere Einzelheiten sind der Anlage zu entneh-
men. Soweit diese Flächen für den Wohnungsbau geeignet erscheinen, ist dies 
bei den Angaben zum Nutzungskonzept vermerkt.
Soweit bei entbehrlichen Liegenschaften kein kommunales Interesse an der 
Ausübung der Erstzugriffs besteht, werden diese grundsätzlich auf dem freien 
Markt zum Kauf angeboten. Das Verkaufsgeschäft der BImA im laufenden Jahr 
ist weitgehend abgeschlossen. Bis Ende November 2020 sind rund 860 Ver-
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kaufsfälle wirtschaftlich (Nutzen- und Lastenwechsel) auf die Erwerber überge-
gangen, davon entfallen knapp 700 Fälle auf den freien Verkauf. Dies sind un-
ter anderem meist so genannte „Kleinflächen“, geringwertige Flächen und 
Brachflächen im Außenbereich.
Zu den Fristen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. Da es sich nicht um 
Ausschlussfristen handelt, werden hierzu keine Daten erfasst.
Ob Grundstücke für den Wohnungsbau geeignet sind, wird in erheblichem Ma-
ße von den Vorstellungen der Kommunen (kommunale Planungshoheit, wech-
selnde städtebauliche Zielvorstellungen) beeinflusst. Daher können konkrete 
Angaben zur Anzahl entbehrlicher Grundstücke und zu deren Eignung für den 
Wohnungsbau nur Momentaufnahmen darstellen.

4. Welche Flächen wurden bisher noch nicht veräußert, obwohl die BImA sie 
als entbehrlich eingestuft hat, und warum nicht?

Im Rahmen ihrer Portfolioplanung hat die BImA zur wirtschaftlichen Verwer-
tung entbehrlicher Liegenschaften eine mehrjährige Verkaufsplanung. Diese be-
rücksichtigt auch, dass insbesondere leerstehende Konversionsliegenschaften 
und sonstige unwirtschaftliche Objekte vorrangig zu veräußern sind.
Vor allem beim Verkauf von großen Konversionsliegenschaften sind eine Viel-
zahl von Umständen zu berücksichtigen. Ein Konversionsprozess ist immer ein 
komplexes Verfahren, das insbesondere für kleinere Kommunen eine besondere 
Herausforderung darstellt und erhebliche finanzielle sowie personelle Ressour-
cen bindet. Oftmals müssen erst entsprechende Strukturen wie beispielsweise 
Konversionsbeauftragte eingerichtet werden. Neben dem Zeitaufwand für die 
Erstellung von Nutzungskonzepten sowie der entsprechenden Bauleitplanung 
können Verzögerungen auch aus Verfahren zur Erkundung und Beseitigung von 
Grundstücks- und Gebäudekontaminationen resultieren. Sofern eine Kommune 
den Erstzugriff nicht ausübt und eine Liegenschaft am freien Immobilienmarkt 
an einen Investor veräußert wird, beeinflusst die Kommune aufgrund ihrer Pla-
nungshoheit weiterhin maßgeblich die künftige Nutzung und damit den gesam-
ten Verwertungsprozess. Eine enge Abstimmung aller Akteure ist stets erforder-
lich.

5. Bestehen weitere Möglichkeiten der Kommunen, Flächen und Grundstü-
cke zu reservieren oder anderweitig aus der freien Verwertung fernzuhal-
ten?

Mit der Erstzugriffsoption haben die Kommunen ein effektives Instrument er-
halten, entbehrliche Liegenschaften der BImA zur Verwirklichung eines öffent-
lichen Nutzungszwecks im Direkterwerb auf Basis eines gutachterlichen Ver-
kehrswertes zu erwerben, ohne sich der Konkurrenz privater Käufer in einem 
Bieterverfahren stellen zu müssen. Im öffentlich-rechtlichen Bereich können 
die Kommunen auf die Verwertung von entbehrlichen BImA-Liegenschaften 
insoweit auch mit dem rechtlichen Instrumentarium des Besonderen Städtebau-
rechts gemäß § 25 i. V. m. den §§ 136 bis 191 BauGB oder im Rahmen von 
Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) Einfluss nehmen.
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6. Wurden bisher Nachzahlungen des Kaufpreisabschlags bzw. der Verbilli-
gung bei Zweckverfehlung entsprechend Nummer II.9 der Verbilligungs-
richtlinie eingefordert, und wenn ja, in welcher Höhe?

Ist die BImA ihren Kontrollpflichten beispielsweise über die rechtzeitige 
Fertigstellung von Sozialwohnungen in allen Fällen nachgekommen?

Bisher wurden in zwei Fällen Nachzahlungen entsprechend Abschnitt II. Num-
mer 9. der VerbR 2018 eingefordert. Die Beträge beliefen sich dabei auf 
150.000 Euro und 276.575 Euro. Darüber hinaus kommt die BImA ihren Kon-
trollpflichten in allen Fällen nach.

7. In welcher Höhe sind dem Bund bisher Einnahmen durch die Verbilli-
gungsrichtlinie bei wie vielen Grundstücksverkäufen entgangen, und mit 
welchen Mindereinnahmen rechnet der Bund bei derzeit laufenden Ver-
handlungen?

Um wie viele Euro pro m² wurden die Grundstücke durch die Verbilli-
gungsrichtlinie im Schnitt günstiger?

Für den Gesamtzeitraum seit dem 1. Januar 2015 hat die BImA in 304 Ver-
kaufs- und Nachverhandlungsfällen Verbilligungen im Volumen von insgesamt 
rund 168 Mio. Euro gewährt. Davon entfielen insgesamt rund 113 Mio. Euro 
auf Kaufpreisnachlässe für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus. Ein Betrag 
von rund 55 Mio. Euro entfällt auf die übrigen Verbilligungstatbestände wie 
beispielsweise lokale Infrastruktureinrichtungen oder Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbegehrenden.
Bei den derzeit laufenden Verhandlungen sind aus heutiger Sicht belastbare 
Prognosen zu den erwartenden Kaufpreisabschlägen wegen der Heterogenität 
der Liegenschaften und der zahlreichen Faktoren, die das Verkaufsgeschehen 
beeinflussen, auf welche die BImA aber nur begrenzten Einfluss hat, nicht 
möglich.
Die VerbR 2018 enthält pauschale Kaufpreisnachlässe für die jeweiligen Nut-
zungsarten. Daten des auf die Grundstücksfläche entfallenden Anteiles der Ver-
billigung hält die BImA nicht vor und können daher nicht benannt werden.
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